
 

Postfach 71 25, 24171 Kiel  |  Telefon 0431 9 88-0  |  Telefax 0431 9 88-2833  |  ulrich.lorenz@im.landsh.de  |   
www.landesregierung.schleswig-holstein.de  |  
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente 

Innenministerium 
des Landes

Schleswig-Holstein 
 
 
 
 Staatssekretär

An den Vorsitzenden 
des Innen- und Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Werner Kalinka, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

 
 

22. Oktober 2007 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Sammlungsgesetzes, des Lebenspart-
nerschaftsausführungsgesetzes und der Landesverordnung über die zuständige 
Behörde zur Entgegennahme namensrechtlicher Erklärungen nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
 
in seiner Sitzung vom 11. Oktober 2007 hat der Innen- und Rechtsausschuss die Landes-
regierung gebeten, die Stellungnahmen aus dem Anhörungsverfahren zum Entwurf zur 
Aufhebung des Sammlungsgesetzes, des Lebenspartnerschaftsausführungsgesetzes und 
der Landesverordnung über die zuständige Behörde zur Entgegennahme namensrechtli-
cher Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz zuzuleiten. Die beim Innenminis-
terium eingegangenen Stellungnahmen übersende ich in der Anlage. Die weiteren beteilig-
ten Verbände wie die Landes-Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände 
Schleswig-Holstein, Die Heilsarmee, Deutsches Müttergenesungswerk, Gemeinschaft der 
Siebenten-Tags-Adventisten und der Landesverband der Standesbeamtinnen und Stan-
desbeamten Schleswig-Holstein, haben sich nicht geäußert. 
 
Auch der Bitte um Information über die entsprechenden Regelungen in Hamburg und Nie-
dersachsen komme ich gerne nach. In Hamburg ist mit Wirkung vom 14. September 2005 
das Sammlungsgesetz aufgehoben worden (HmbGVBL. 2005, S. 377f.). Das Gesetz zur 
Aufhebung des Niedersächsischen Sammlungsgesetzes ist am 1. Januar 2007 in Kraft 
getreten (Nds. GVOBl. 2006, S. 583). 
 
Hinsichtlich des vorgesehenen Zeitpunkts des Inkrafttretens des Aufhebungsgesetzes in 
Schleswig-Holstein nach einer angemessenen Übergangszeit zum 01.01.2009 weise ich 
darauf hin, dass damit den Organisationen Gelegenheit gegeben werden soll, sich auf den 
Wegfall des sammlungsrechtlichen Erlaubnisvorbehalt einzustellen und ggf. durch ge-
meinsame Initiativen das Vertrauen bei den Spendern zu stärken, z. B. durch Selbstver-
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pflichtungserklärungen, Prüfsiegel oder Zertifizierungen und Abstimmung von Sammlungs-
terminen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Ulrich Lorenz 












